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Allgemeine Wachordnung 

Vorwort 

Diese Wachordnung regelt den in der Satzung der 
DLRG Ortsgruppe Göttingen e.V. (im Folgenden 
DLRG Göttingen) im § 2 verankerten Wasserret-
tungsdienst in deren Wirkungsbereich. Ergänzend 
zu dieser Wachordnung werden Anlagen zu speziel-
len Bereichen und Situationen herausgegeben. 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der 
folgenden Wachordnung das generische Maskuli-
num verwendet. Die Positionen können jedoch 
gleichermaßen durch männliche, weibliche oder di-
verse Mitarbeiter besetzt werden.  

Allgemeines 

§ 1  Regeln und Vorschriften 

(1) Im Wasserrettungsdienst der DLRG Göttin-
gen finden im Allgemeinen die einschlägi-
gen Gesetze, Vorschriften, Anweisungen 
und Regeln Anwendung. Im speziellen ist 
diese Wachordnung anzuwenden. 
 

§ 2 Wachgebiete 

(1) Die DLRG Göttingen betreibt eine feste 
Wachstation am Erholungsgebiet Wende-
bachstausee.  
Dort ist sie Vertragspartner des Zweckver-
bandes Erholungsgebiet Wendebachstau-
see. Hier wird im Allgemeinen der Badebe-
trieb beaufsichtigt. 

(2) Zur Absicherung besonderer Veranstaltun-
gen kann der Wasserrettungsdienst auch 
an und auf anderen Wasserflächen in der 
Region Göttingen stattfinden. Dies bedarf 
der gesonderten Anforderung der Kräfte 
durch einen Veranstalter. 

(3) Über die Durchführung der in § 2 (2) ge-
nannten Veranstaltungen entscheidet der 
Technische Leiter Einsatz in Rücksprache 
mit dem Vorstand.  

 
§ 3  Verantwortlichkeiten 

(1) Verantwortlich für die Durchführung und 
Organisation des Wasserrettungsdienstes 
ist der Technische Leiter Einsatz. 

(2) Für bestimmte Teilgebiete kann der Vor-
stand Beauftrage berufen. Diese berichten 
dem Technischen Leiter regelmäßig über 
ihre Arbeit. 

(3) Am Tag des Wachdienstes / Einsatzes ist 
der Wachleiter / Einsatzleiter für die ord-
nungsgemäße Durchführung des Wasser-
rettungsdienstes am entsprechenden 

Wachgebiet /Einsatzort zuständig. Er ist 
entscheidungs- und weisungsbefugt. 

(4) Die Wachgänger haben den Weisungen 
des Wachleiters Folge zu leisten. 

 

Organisation und Durchführung 

§ 4 Wachplanung 

(1) Die Planung des Wasserrettungsdienstes 
erfolgt über ein Verwaltungsprogramm. 
Die Freischaltung der Wachgänger erfolgt 
durch den Technischen Leiter Einsatz. 

(2) Die Wachgänger tragen sich an den ge-
wünschten Tagen in den Wachplan ein; die 
Einträge sind verbindlich. 

(3) Ist ein eingeplanter Wachgänger verhin-
dert und kann den Dienst nicht versehen, 
ist dies dem Technischen Leiter Einsatz um-
gehend mitzuteilen. Um Vertretung hat 
sich der Wachgänger selbstständig zu küm-
mern. 
 

§ 5 Dienstzeiten 

(1) Die Dienstzeiten für den Wasserrettungs-
dienst am Erholungsgebiet Wendebach-
stausee sind der Anlage 1 zur allgemeinen 
Wachordnung: Wendebachstausee zu ent-
nehmen. 

(2) Die Dienstzeiten zur Absicherung von Ver-
anstaltungen werden vom Technischen 
Leiter Einsatz für den jeweiligen Einsatz 
festgelegt. 
 

§ 6  Dienstkleidung 

(1) Während des gesamten Dienstes muss 
Dienstkleidung, welche den Vorgaben des 
Handbuchs Corporate Design der DLRG in 
der jeweils gültigen Fassung entspricht, ge-
tragen werden. 

(2) Bestimmte Kombinationen oder Mindest-
anforderungen an die zu tragende Dienst-
kleidung können vom Technischen Leiter 
Einsatz, in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Einsatz, vorgegeben werden. 

(3) Oberbekleidung: 
rotes oder gelbes Oberteil (lang oder kurz) 
mit der Rückenbeschriftung ‚DLRG Wasser-
rettung‘ 
Hose/Shorts: 
rote Hose oder Badeshorts mit der Be-
schriftung ‚DLRG‘ 
Jacken: 
Sofern vorhanden, sollte eine dem Hand-
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buch Corporate Design der DLRG in der je-
weils gültigen Fassung entsprechende Ja-
cke getragen werden.  
Badebekleidung: 
Alternativ zur Shorts und Oberbekleidung 
kann auch Badebekleidung der DLRG mit 
mindestens der Aufschrift ‚DLRG‘ getragen 
werden. 
Schuhe: 
Festes Schuhwerk (Turnschuhe, keine Ein-
satzstiefel) sind bei Streifengängen zu tra-
gen (Wendebachstausee).  
In Abhängigkeit von der Veranstaltung 
kann das Tragen von speziellem Schuh-
werk vom Technischen Leiter Einsatz ange-
ordnet werden. 

(4) Rückenschilder: 
Sollten Rückenschilder auf der Kleidung ge-
tragen werden, so sind folgende Rücken-
schilder zulässig: 
- Wasserrettung 
- Sanitätshelfer/Sanitäter/Rettungssanitä-
ter/Notfallsanitäter/Arzt 
- Bootsführer 
- Wachführer 

(5) Qualifikationsabzeichen: 
Das Tragen folgender Qualifikationsabzei-
chen ist zulässig: 
- Wasserrettung 
- Sanitätshelfer/Sanitäter/Rettungssanitä-
ter/Notfallsanitäter/Arzt 
- Bootsführer 
- Wachführer 

(6) Nur der Besitz der entsprechenden beur-
kundeten Qualifikation berechtigt zum 
Tragen der Rückenschilder und Qualifikati-
onsabzeichen. 

(7) Abweichend von § 8 Abs. 1 - 6 kann das 
Tragen weiterer Rückenschilder und Quali-
fikationsabzeichen durch den Technischen 
Leiter Einsatz entsprechend des Einsatzge-
bietes und der entsprechend besetzten Po-
sition angeordnet werden. 

(8) Sollte Dienstkleidung (T-Shirt / Hose) benö-
tigt werden, kann diese leihweise aus dem 
Kleiderpool der DLRG Göttingen bezogen 
werden. 
 

§ 7 Voraussetzungen zur Teilnahme am  

 Wasserrettungsdienst 

(1) Für die Teilnahme am Wasserrettungs-
dienst der DLRG Göttingen sind folgende 
Voraussetzungen zu erfüllen: 

a. Wachleiter: 
- Mindestalter: 18 Jahre 
- DRSA Silber (nicht älter als 2 Jahre 

zum Saisonbeginn) 

- Ausbildung in Erste Hilfe oder hö-
herwertig (nicht älter als 2 Jahre 
zum Saisonbeginn) 

- Tauglichkeit (Selbstauskunft zum 
Gesundheitszustand) 

- Nachweis der Einsatzfähigkeit 
nach aktueller PO Wasserret-
tungsdienst 

- mindestens einjährige Erfahrung 
im WRD der DLRG Göttingen 

- Der Technische Leiter Einsatz ist 
berechtigt nach Einzelfallent-
scheidung auch andere Personen 
als Wachleiter einzusetzen. 

b. Wachgänger: 
- Mindestalter. 16 Jahre 
- DRSA Silber (nicht älter als 2 Jahre 

zum Saisonbeginn) 
- Ausbildung in Erste Hilfe oder hö-

herwertig (nicht älter als 2 Jahre 
zum Saisonbeginn) 

- Tauglichkeit (Selbstauskunft zum 
Gesundheitszustand) 

- Nachweis der Einsatzfähigkeit 
nach aktueller PO WRD 

c. Wachhelfer: 
- Mindestalter: 14 Jahre 
- Tauglichkeit (Selbstauskunft zum 

Gesundheitszustand) 
 
§ 8 Rechte, Pflichten und Aufgaben 

(1) Technischer Leiter Einsatz: 
a. Der Technische Leiter Einsatz ist 

ein gewähltes Vorstandsmitglied 
und verantwortlich für die ord-
nungsgemäße Organisation und 
Durchführung des Wasserret-
tungsdienstes.  

b. Er ist allen Mitarbeitern im Was-
serrettungsdienst weisungsbe-
fugt. 

c. Im Einsatzfall ist er befugt dem 
Wachleiter / Einsatzleiter die 
Führung zu entziehen und die 
Führung des Einsatzes selbst zu 
übernehmen. 

(2) Wachleiter / Einsatzleiter 
a. Der Wachleiter / Einsatzleiter ist 

verantwortlich für die ordnungs-
gemäße Durchführung des Was-
serrettungsdienstes während sei-
ner Dienstzeit. Er ist gegenüber 
allen eingesetzten Wachgängern 
weisungsbefugt. 

b. Der Wachleiter / Einsatzleiter 
prüft vor Dienstbeginn die Ein-
satzfähigkeit der Mitarbeiter und 
des Materials. Nach Beendigung 
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der Dienstzeit ist die Einsatzbe-
reitschaft des Materials wieder-
herzustellen.  

c. Stellt der Wachleiter/Einsatzlei-
ter Mängel an Einsatzmaterialien 
fest, so meldet er diese unver-
züglich dem Technischen Leiter 
Einsatz.  

d. Der diensthabende Wachleiter / 
Einsatzleiter übt während seines 
Dienstes an der Wasserrettungs-
station im Erholungsgebiet Wen-
debachstausee das Hausrecht 
aus. 

e. Bei Verstößen gegen diese 
Wachordnung oder einschlägigen 
Gesetzen und Verordnungen ist 
der Wachleiter / Einsatzleiter be-
fugt einzelne Mitarbeiter vo-
rübergehend vom Wasserret-
tungsdienst auszuschließen. In 
diesem Fall hat er den Techni-
schen Leiter Einsatz unverzüglich 
über diese Maßnahmen zu unter-
richten. Im Verlauf entscheiden 
der Technische Leiter Einsatz und 
der Vorstand über das weitere 
Vorgehen.  

f. Im Einsatzfall leitet der Wachlei-
ter / Einsatzleiter den Einsatz. 

(3) Wachgänger: 
a. Wachgänger haben den Weisun-

gen des Wachleiters / Einsatzlei-
ters Folge zu leisten. 

b. Hat der Wachgänger Bedenken 
gegenüber einer Weisung des 
Wachleiters / Einsatzleiters, hat 
er dies dem Wachleiter / Einsatz-
leiter kundzutun. Sollte die Wei-
sung weiterhin erfolgen, hat der 
Wachgänger diese auszuführen, 
sofern sie für den Erfolg des Ein-
satzes notwendig ist und nicht 
gegen geltendes Recht verstößt.  

c. Der Wachgänger hat pfleglich mit 
dem ihm zur Ausübung der Tätig-
keit überlassenem Material um-
zugehen. Wird ein Fehlen oder 
ein Defekt am Material festge-
stellt, ist dies dem Wachleiter / 
Einsatzleiter zu melden.  

(4) Wachhelfer: 
a. Wachhelfer haben den Weisun-

gen des Wachleiters / Einsatzlei-
ters und der Wachgänger Folge 
zu leisten. 

b. Ihm dürfen nur Tätigkeiten über-
tragen werden, die dem aktuel-
len Kenntnisstand entsprechen. 

c. Im Einsatzfall kann der Wachhel-
fer helfende Tätigkeiten über-
nehmen. So zum Beispiel das Ab-
setzen des Notrufs, das Einwei-
sen von Rettungskräften oder 
Unterstützen der Wachgänger 
und des Wachleiters / Einsatzlei-
ters. Ein Einsatz im Wasser ist 
ausgeschlossen! 

 

§ 9  Eingesetztes Personal  

(1) Je nach Veranstaltung wird vom Techni-
schen Leiter Einsatz die notwendige Per-
sonalstärke bestimmt und die notwendi-
gen Qualifikationen ermittelt. 

(2) Sollte das Jugend-Einsatz-Team (JET) der 
DLRG Göttingen vor Ort sein, ist dieses der 
Wachstärke nicht hinzuzurechnen. 

(3) Sind einzelne Teilnehmer des JETs anwe-
send und als Wachhelfer geplant, sind 
diese der Wachstärke hinzuzurechnen.  
 

§ 10 Verhalten im Einsatzfall 

(1) Einsätze sind vorranging abzuarbeiten. Alle 
anderen Tätigkeiten sind sofort einzustel-
len. Hierbei gilt der Grundsatz „Personen-
rettung vor Sachbergung“. 

(2) Der Einsatzfall ist vom Wachgänger dem 
Wachleiter / Einsatzleiter unverzüglich zu 
melden. 

(3) Der Wachleiter / Einsatzleiter entscheidet 
unverzüglich über die zu ergreifenden 
Maßnahmen und gibt entsprechende An-
weisungen an die Wachmannschaft. Der 
Wachleiter / Einsatzleiter oder eine beauf-
tragte Person setzt ggf. den Notruf ab.  

(4) Sollte nicht genügend Personal an der 
Wachstation anwesend sein, hat der 
Wachleiter / Einsatzleiter die Möglichkeit 
umstehende Personen zur Hilfeleistung 
aufzufordern. Dabei sollten diese Personen 
vorrangig zur Einweisung der angeforder-
ten Rettungskräfte eingesetzt werden.  

(5) Der Eigenschutz des eingesetzten Perso-
nals hat grundsätzlich Vorrang.  

(6) Der Technische Leiter Einsatz ist nach ei-
nem größeren Einsatz (Wasserrettung, 
RTW vor Ort, Polizei vor Ort) durch den 
Wachleiter / Einsatzleiter über diesen Ein-
satz zu informieren. 

 
§ 11 Dokumentation 

(1) Der Wachleiter / Einsatzleiter hat das 
Wachprotokoll /Einsatzprotokoll zu füh-
ren. Darin zu vermerken sind die Namen al-
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ler anwesenden Mitarbeiter und deren Po-
sition (Wachleiter, Wachgänger, Wachhel-
fer). 

(2) Dienstbeginn und Dienstende sowie be-
sondere Vorkommnisse und alle Hilfeleis-
tungen sind zu vermerken. Entsprechende 
Kurz- und / oder Hilfeleistungsprotokolle 
sind zusätzlich auszufüllen.  

(3) Das Wachprotokoll ist vom Wachleiter 
nach Beendigung des Dienstes zu unter-
zeichnen. 

Allgemeine Verhaltensregeln 

§ 12 Verhalten ggü. anderen Personen, 

 Beantwortung von Fragen, Auftreten 

 ggü. Pressevertretern und  Weiterleitung 

von Pressenafragen 

(1) Die Wachmannschaft hat sich ggü. Bade-
gästen, Passanten und anderen Personen 
stets höflich und zuvorkommend zu verhal-
ten. 

(2) Auskünfte gegenüber der Presse sind aus-
schließlich dem Leiter Verbandkommuni-
kation und den Mitgliedern des Vorstandes 
gestattet. 

(3) Der Wachmannschaft ist es untersagt ggü. 
Presse- und Medienvertretern Auskünfte 
über Einsätze und die Arbeit der DLRG Göt-
tingen zu geben. Alle Anfragen sind an den 
Leiter Verbandkommunikation und den 
Technischen Leiter Einsatz weiterzuleiten. 
Dazu sind die Funktionsadressen zu ver-
wenden. 

(4) Fragen anderer Personen sind freundlich 
und fachlich richtig zu beantworten. Soll-
ten Fragen nicht beantwortet werden kön-
nen, ist an den Technischen Leiter Einsatz 
oder den Leiter Verbandskommunikation 
zu verweisen. Private Telefonnummern 
werden nicht herausgegeben. Stattdessen 
kann auf die Homepage der DLRG Göttin-
gen oder die Funktionsadressen verwiesen 
werden. 

 
§ 13 Verhalten am Einsatzort 

(1) Am Einsatzort hat die diensthabende 
Wachmannschaft Dienstkleidung zu tra-
gen. 

(2) Die Nutzung von mobilen Kommunikati-
onsgeräten ist bedingt gestattet. Der 
Wachbetrieb und die Wasseraufsicht darf 
dadurch in keinem Moment gestört oder 
behindert werden.  

(3) Das Hören von Musik am ist Einsatzort ge-
stattet. Die Lautstärke darf maximal so laut 

gewählt sein, dass Hilferufe vom Gewässer 
weiterhin gehört werden können. Weiter-
hin darf durch die Musik keine ausgelas-
sene Feierstimmung impliziert werden. 
Sollten sich Gäste oder der Veranstalter ge-
stört fühlen, ist die Musik auszuschalten. 

 
§ 14 Konsum von berauschenden Mitteln, 

 Tabakerzeugnissen und anderen 

 Suchtmitteln 

(1) Der Konsum von Tabakerzeugnissen (z.B. 
Zigaretten) ist nach den gesetzlichen Vor-
schriften gestattet. Andere Wachmann-
schaftsmitglieder sowie (Bade-)gäste dür-
fen dadurch zu keiner Zeit belästigt wer-
den.  

(2) Fühlt sich ein Wachmannschaftsmitglied 
durch den Konsum von Tabakwaren im di-
rekten Umfeld des Einsatzortes gestört, so 
ist der Konsum zum Schutz der Nichtrau-
cher sofort einzustellen. Befinden sich 
Minderjährige in der Wachmannschaft ist 
der Konsum von Tabakwaren grundsätzlich 
in deren direkten Umgebung verboten. 

(3) Der Konsum von E-Zigaretten, Verdamp-
fern und ähnlichen Produkten bezieht sich 
direkt auf die in § 14 Abs. 1 und 2 genann-
ten Voraussetzungen. 

(4) Das Verwenden einer Wasserpfeife 
(Shisha) ist nicht gestattet. 

(5) Das Trinken von Alkohol ist während der 
Dienstzeit verboten. Der Konsum von Alko-
hol nach Beendigung der Dienstzeit ist nur 
dann gestattet, wenn Außenstehende 
keine Verbindung zu einer diensthabenden 
Wachmannschaft herstellen können. Das 
Tragen von Dienstkleidung ist hier unter-
sagt. Weiterhin muss ersichtlich sein, dass 
die Dienstzeit offiziell beendet ist. 

(6) Der Konsum anderer, unter das Betäu-
bungsmittelgesetz fallender Substanzen ist 
selbstverständlich auch bei uns verboten. 

 

§ 15 Nutzung von Rettungsmitteln, 

Übungen 

(1) Die am Einsatzort vorgehaltenen Rettungs-
mittel (Spineboard, Gurtretter, Rettungs-
brett, etc.) sind für den Einsatzfall vorzu-
halten. 

(2) Bei Veranstaltungsabsicherungen ist das 
Durchführen von Einsatzübungen nicht ge-
stattet. Das Durchführen von Übungen am 
Erholungsgebiet Wendebachstausee ist 
der Anlage 1 zur Allgemeinen Wachord-
nung: Wendebachstausee zu entnehmen 
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(3) Das Ausleihen von Rettungsgeräten an 
(Bade-)gäste sowie an nicht im Wasserret-
tungsdienst aktive Mitglieder der DLRG 
Göttingen ist nicht gestattet. 

 

Geltungsbestimmungen, Inkrafttre-

ten, Übergangsbestimmungen 

 
Diese Wachordnung wurde durch den Technischen 
Leiter Einsatz der DLRG Ortsgruppe Göttingen am 
07.07.20 freigegeben und tritt mit sofortiger Wir-
kung in Kraft. Die Bestätigung folgt durch einen zeit-
nahen Beschluss des Vorstandes der DLRG Orts-
gruppe Göttingen. 
Sie behält Ihre Gültigkeit, bis sie durch eine aktuel-
lere Version abgelöst wird. 
 


